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Beschlussvorschlag: 
 

Der Rat entsendet folgende Personen zur 35. Hauptversammlung des Deutschen 
Städtetages vom 12. bis 14. Mai 2009 in Bochum: 
 
1. Stimmberechtigte Abgeordnete 
 

1. Ratsmitglied Rainer Lux  (CDU-Fraktion) 
 
2. Ratsmitglied Detlef Werner  (CDU-Fraktion) 
 
3. Ratsmitglied Barbara Schneider (SPD-Fraktion) 
 
4. Ratsmitglied Regine Weißenfeld  (SPD-Fraktion) 
 

 
2. Gäste 
 

1. Ratsmitglied Ursula Bernecker     (CDU Fraktion) 
 
2. Ratsmitglied Dr. Iris Ober  (Fraktion Bündnis 90/Die Grünen) 

 
3. Ratsmitglied Dorothea Becker  (BfB-Fraktion) 

 
4. Ratsmitglied Harald Buschmann (FDP-Gruppe) 

 
5. Ratsmitglied Barbara Schmidt  (Gruppe Die Linke) 
 
6. _________________________ (Gruppe Bürgernähe) 

 
 
Begründung: 
 

Die 35.ordentliche Hauptversammlung des Deutschen Städtetages findet vom 12. Mai bis 24. Mai 
2009 in Bochum statt. 
 
Der Deutsche Städtetag hat um Benennung der stimmberechtigten Abgeordneten der Stadt 
Bielefeld und der Gäste bis zum 10.01.2009 gebeten, so dass der Rat in seiner Sitzung am 



  
18.12.2008 einen entsprechenden Beschluss fassen muss. 
 
Die Stadt Bielefeld kann 4 stimmberechtigte Abgeordnete entsenden (nach d´Hondt  
2 Personen von der CDU-Fraktion, 2 Personen von der SPD-Fraktion). Neben den 
stimmberechtigten Abgeordneten ist auch Herr Oberbürgermeister David stimmberechtigt. 
Darüber hinaus können noch Gäste in unbegrenzter Anzahl benannt werden (in den letzten 
Jahren wurden jeweils 5 Gäste entsandt). 
 
Oberbürgermeister/Beigeordnete(r) Wenn die Begründung länger als drei 

Seiten ist, bitte eine kurze 
Zusammenfassung voranstellen. 

 



 
 
 
 


